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Seit geraumer Zeit werden in vielen Industrieländern 
Netzindustrien schrittweise dereguliert und für den 

Wettbewerb geöffnet.1 Dazu gehören die Eisenbahnen, 
die Energieversorgung, die Post und die Telekommuni-
kation. Dagegen zeigt sich die Wasserwirtschaft mit ih-
rer leitungsgebundenen Versorgung in vielen Ländern, 
vor allem aber in Deutschland, weitgehend resistent 
gegenüber jeglichen Liberalisierungsbestrebungen. 
Dabei wurde der deutschen Wasserwirtschaft bereits 
1995 in einem Bericht für die Weltbank fehlendes Kos-
tenbewusstsein aufgrund fehlender Wirtschaftlich-
keitsanreize vorgeworfen.2 Dies ist umso beachtens-
werter, als es zur Wasserversorgung durch öffentliche 
Gebietsmonopolisten – wie in Deutschland – durchaus 
alternative Regulierungskonzepte gibt, um den be-
fürchteten Folgen privater Monopole in Netzindustrien 
zu begegnen. Dafür steht z.B. das hier vertretene Kon-
zept gemeinsamer Netznutzung zur Durchleitung von 
Trinkwasser, das einen diskriminierungsfreien Zugang 
mehrerer Anbieter zu den unvermeidbaren monopolis-
tischen „Bottlenecks“ der Leitungsnetze – und damit 
Wettbewerb zwischen ihnen – ermöglichen würde.3

Künftige Herausforderungen

Während noch vor ein paar Jahren in der Fachöf-
fentlichkeit wie im politischen Diskurs über Möglich-
keiten der Einführung von Wettbewerb in der deut-
schen Wasserwirtschaft debattiert wurde, ist das 
Thema heute weitestgehend von der Tagesordnung 
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dar. Ist die monopolistische Angebotsstruktur in diesem Sektor alternativlos oder wäre 
auch hier mehr Wettbewerb möglich? An welchen Stellen der Wertschöpfungskette sind 
staatliche Regulierungen unverzichtbar und wie sind sie gegebenenfalls auszugestalten, 

um wettbewerbliches Anbieterverhalten zu ermöglichen?

verschwunden. Dabei sind in naher Zukunft vielfältige 
Herausforderungen zu bewältigen. Weltweit steigt die 
Wasserknappheit infolge wachsender Bevölkerungs-
zahlen und zunehmender Umweltbelastung. Aber 
auch in Deutschland, wo geeignete Rohwasserquellen 
bis auf wenige regionale Ausnahmen reichlich vorhan-
den sind, ist mit Veränderungen zu rechnen:

Mit dem demografi schen Wandel geht die Gefahr • 
einer Beeinträchtigung der Infrastruktur einher. Die 
Netze werden durch sinkende Verbräuche nicht aus-
reichend gespült, was im Falle von Frischwasserlei-
tungen zur Verkeimung und im Falle von Abwasser-
leitungen zur Schlammbildung führen kann. Um dem 
entgegenzuwirken, wird teilweise heute bereits so-
wohl im Versorgungs- als auch im Entsorgungsnetz 
durch Spülungen der Leitungsdurchsatz künstlich 
erhöht.

Für die Zukunft ist auch mit steigenden Aufberei-• 
tungskosten zu rechnen. Zu der seit Jahren bekann-
ten Ansammlung von Pfl anzennährstoffen in be-
stimmten Gewässern (Eutrophierung), hervorgerufen 
durch landwirtschaftliche Aktivitäten, treten bislang 
weniger beachtete Schadstoffe hinzu. In der Ruhr, 
einem der wichtigsten Trinkwasserfl üsse in Deutsch-
land, wurden in jüngster Zeit mehrfach erhöhte Kon-
zentrationen von Perfl uorierten Tensiden (PFT) sowie 
Belastungen durch Rückstände von Arznei- und 
Röntgenkontrastmitteln nachgewiesen.4
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Aus diesen Gründen sind zukünftig stärker noch als 
bisher effi ziente Strategien der Bewirtschaftung des 
Umweltgutes Trinkwasser erforderlich. Ziel dieses Bei-
trags ist es deshalb, vom Status quo in Deutschland 
ausgehend die wasserwirtschaftliche Wertschöpfungs-
kette auf einen begründbaren Regulierungsbedarf hin 
zu untersuchen und ein Reformszenario aufzuzeigen, 
mit dem auch diese Netzindustrie einer wettbewerbli-
chen Steuerung unterworfen werden könnte.

Wasserversorgung durch Gebietsmonopole

Die Wasserversorgung erfolgt in Deutschland vor-
wiegend durch vertikal integrierte Gebietsmonopo-
listen unter gesetzlicher und eigentumsrechtlicher 
Einfl ussnahme von Gebietskörperschaften. Die Städ-
te und Gemeinden können durch Satzungsrecht An-
schluss- und Benutzungszwänge verhängen. Auf 
1 Mio. Einwohner entfallen deshalb in Deutschland 88 
Wasserversorger (zum Vergleich: in den Niederlanden 
4,4, in England/Wales 0,7 und in Frankreich 0,13).5 Die 
Versorgungsmonopole sind Folge des kartellrechtli-
chen Ausnahmebereichs nach § 103 GWB a. F.,6 der 
den Städten und Gemeinden im Rahmen der Wasser-
versorgung die Möglichkeit von ausschließlichen Kon-
zessionsverträgen in Verbindung mit Demarkationsab-
sprachen einräumt. Konzessionsverträge gewähren 
dabei ein ausschließliches Wegenutzungsrecht zur 
Versorgung der Endverbraucher, Demarkationsab-
sprachen umfassen die Abgrenzung von Versorgungs-
gebieten und das Unterlassen von Aktivitäten außer-
halb des eigenen Versorgungsgebietes.7 Die besonde-
re Kleinteiligkeit bietet Anlass zu der Annahme, dass in 
der deutschen Wasserversorgung Effi zienzspielräume 
vorhanden sind.

Der Anteil rein privatrechtlich organisierter Unter-
nehmen ist mit 3% an der Gesamtzahl der Unterneh-
men und 8% am Wasseraufkommen verschwindend 
gering. Allerdings ist eine Zunahme privatwirtschaft-

4 Vgl. P. K l e e s c h u l t e  u.a.: Erfahrungen eines Gesundheitsamtes 
bei der Belastung von Trinkwasser durch perfl uorierte Tenside (PFT), 
in: Umweltmedizin in Forschung und Praxis, Bd. 12 (2007), Nr. 2, S. 
73-78; vgl. M. S c h ö p e l : Arznei- und Röntgenkontrastmittel – Vor-
kommen in der Ruhr und ihr Verhalten während der Trinkwasserauf-
bereitung, in: Gewässerschutz, Wasser, Abwasser, Bd. 209 (2007), Nr. 
16, S. 1-11. 

5 Vgl. J. S a u e r, D. S t re c k e r : Steigerung der Versorgungseffi zienz 
auf Unternehmens- und Sektorebene: Unternehmensstrategien im 
Wassermarkt, in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche 
Unternehmen, Bd. 26 (2003), Nr. 3, S. 259-282.

6 Dieser gilt nach § 131 Abs. 8 GWB n. F. für die Wasserversorgung 
fort.

7 Vgl. H. B r a c k e m a n n  u.a.: Liberalisierung der deutschen Wasser-
versorgung. Auswirkungen auf den Gesundheits- und Umweltschutz, 
Skizzierung eines Ordnungsrahmens für eine wettbewerbliche Was-
serwirtschaft, Texte des Umweltbundesamtes, Nr. 2, 2000, http://www.
umweltbundesamt.org/fpdf-l/1888.pdf (abgerufen am 28.2.2009).

lichen Einfl usses zu erkennen: So ist der Anteil der 
kommunalen Eigenbetriebe am Wasseraufkommen 
von 1986 bis 2005 von rund 63% auf 4% gesunken, 
während der Anteil der öffentlich-privaten Beteili-
gungsgesellschaften von 3% auf 24% gestiegen ist.8

Grund- und Quellwasser sind mit einem Anteil von 
rund 74% die überwiegend genutzte Ressource für die 
Wasserversorgung in Deutschland.9 Die zweite wich-
tige Rohwasserquelle ist Oberfl ächenwasser (See- 
bzw. Tal sperrenwasser, Flusswasser, angereichertes 
Grundwasser), das abhängig von Beschaffenheit und 
Herkunft in der Regel aufwändiger aufbereitet werden 
muss als Grundwasser. Nutzungsrechte an Grund- und 
Oberfl ächenwasser werden in Deutschland von staat-
licher Stelle vergeben, ohne dass ein den Knappheits-
verhältnissen entsprechender Preis dafür gezahlt wird. 
Vielmehr erheben manche Bundesländer pauschale 
Wasserentnahmeentgelte. Die Entnahmemenge wird 
durch die zuständigen Fachbehörden im Rahmen von 
Bewirtschaftungsplänen festgelegt, die als Entschei-
dungsgrundlage bei der Vergabe der Nutzungsrechte 
dienen. Dabei hat die öffentliche Wasserversorgung 
nach § 6 WHG Vorrang vor anderen Nutzern. Die zu-
ständige Wasserbehörde hat bei ihrer Entscheidung 
einen Ermessensspielraum. Die bisherigen Wasserver-
sorger verfügen in der Regel über Wasserentnahme-
rechte mit langen Laufzeiten, während „Newcomern“ 
aufgrund der ausgiebigen Prüfverfahren für Entnah-
merechte der Markteintritt erschwert wird. Die Rechte 
zur Wasserentnahme werden nicht auf ein bestimmtes 
Vorkommen (Grundwasserleiter, Flussabschnitt etc.) 
bezogen, sondern für eine bestimmte Entnahmestelle 
vergeben.

Von 1990 bis 2005 ist die Wasserabgabemenge an 
Verbraucher (Haushalte, Kleingewerbe und Industrie) 
nahezu jedes Jahr gesunken (1990: 5985 Mio. m3; 
2005: 4653 Mio. m3).10 Tendenziell sinkender Was-
serverbrauch führt dazu, dass die Wasserversorger 
mit Minderauslastungen der Kapazitäten zu rechnen 
haben. Im Gegenzug sind die durchschnittlichen Ver-
braucherpreise für Trinkwasser nach der Wassertarif-
statistik des ehemaligen Bundesverbandes der Gas- 
und Wasserwirtschaft (BGW; heute: Bundesverband 

8 Vgl. Arbeitsgemeinschaft Trinkwassertalsperren u.a.: Branchenbild 
der deutschen Wasserwirtschaft, Bonn 2005; Bundesverband der 
deutschen Gas- und Wasserwirtschaft e.V.: 117. Wasserstatistik Bun-
desrepublik Deutschland, Berichtsjahr 2005, Berlin 2007.

9 Vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland: Öffentliche Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung, Fachserie 19, Reihe 2.1, Berichts-
jahr 2004, Wiesbaden 2006.

10 Vgl. Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft 
e.V.: 117. Wasserstatistik Bundesrepublik Deutschland, Berichtsjahr 
2005, Berlin 2007.
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der Energie- und Wasserwirtschaft) zwischen 1992 
und 2007 nominal von 1,18 auf einen Wert von 1,85 
Euro pro Kubikmeter gestiegen. Der Verbraucherpreis 
wird dabei seitens des BGW als gewichteter Was-
serpreis einschließlich Grundpreis und Umsatzsteuer 
angegeben.11 Nach Angaben des Spiegel wurden im 
Frühjahr 2007 erhebliche Preisunterschiede zwischen 
deutschen Großstädten festgestellt, die sich auf über 
300% beliefen.12 Für Nordrhein-Westfalen gibt es eine 
bislang einmalig durchgeführte Erhebung des statis-
tischen Landesamtes bei allen Städten und Gemein-
den, die ähnliche Ergebnisse gezeigt hat: Für die fünf 
Kommunen ohne Trinkwasser-Grundgebühr reichte 
der Verbraucherpreis 2007 von 1,82 bis 2,67 Euro pro 
Kubikmeter, für die übrigen 391 Kommunen von 0,62 
bis 2,48 Euro.13

Diese immensen Preisdifferenzen können im fl ä-
chendeckend vergleichsweise dicht besiedelten 
Nordrhein-Westfalen weder mit verschieden hoher An-
schlussdichte noch mit unterschiedlichen Geländepro-
fi len („Reliefs“) erklärt werden, die den Zugang zu den 
Leitungen erschweren könnten. Vielmehr verbleiben 
erhebliche Fragezeichen, ob die bestehende Anreiz-
struktur eine effi ziente Bewirtschaftung hervorbringt.

Auch im weltweiten Wasserpreisvergleich der Natio-
nal Utility Service Consulting Group (NUS) ist Deutsch-
land seit Jahren auf den teuersten Plätzen zu fi nden. 
Laut der jüngsten Studie aus dem Jahr 2008 liegen 
in Deutschland wie schon 2006 die Wasserpreise für 
gewerbliche Verbraucher an der Spitze der Liste. Bei 
einer jährlichen Abnahmemenge von 10 000 Kubikme-
tern werden in Deutschland unter Berücksichtigung 
des Grundpreises 1,91 Euro netto pro Kubikmeter ver-
langt. In Belgien ist die gleiche Menge für 1,85 Euro zu 
bekommen, in Frankreich für 1,27 und in den USA für 
(umgerechnet) 0,47 Euro.14

Disaggregation der Wasserversorgung

Die Marktversagenstheorie liefert Aussagen darü-
ber, unter welchen Voraussetzungen regulierende Ein-

11 Vgl. Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft 
e.V.: Trinkwasserfakten im Überblick, 2007, http://bgw-archiv.bdew.
de/fi les/1_wasserfakten-im-ueberblick-juli-2007.pdf (abgerufen am 
27.2.2009).

12 Vgl. A. Wa l d e r m a n n : Teures Trinkwasser. Verbraucher zahlen 
Hunderte Euro zu viel, in: Spiegel Online vom 29.05.2007, http://
www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,484600,00.html (abgerufen am 
28.2.2009).

13 Vgl. Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW: Trink-
wasser- und Abwasserentgelte in NRW, 2007, http://www.it.nrw.de/
presse/pressemitteilungen/2007/pres_222_07.html (abgerufen am 
27.2.2009).

14 Vgl. National Utility Services Consulting Group: Weltweiter Wasser-
preisvergleich, Nr. 32, Düsseldorf 2008.

griffe in das Marktgeschehen begründet werden kön-
nen. Marktversagen ist die Minimalanforderung für die 
Rechtfertigung eines branchenspezifi schen Eingriffs 
einer kollektiven Handlungsebene in das Marktge-
schehen.

Als relevanter Marktversagenstatbestand wird 
in der Wasserwirtschaft in der Regel das Vorliegen 
von natürlichen Monopolen innerhalb von regiona-
len Märkten angesehen. Eine wesentliche Erkenntnis 
der neueren Regulierungsliteratur liegt darin, dass 
der Charakter des natürlichen Monopols in allen 
Netzbranchen auf den Infrastrukturbereich als Teil 
der gesamten Wertschöpfungskette beschränkt ist. 
Weder für die Aktivitäten der Wassergewinnung und 
Wasseraufbereitung noch für die Dienstleistungsak-
tivitäten (Abrechnung der Versorgungsleistung, Mar-
keting etc.) ist Subadditivität der Kosten im relevan-
ten Bereich der Nachfrage plausibel. So begann die 
explizite Formulierung eines theoretischen Rahmens, 
den Günter Knieps für den deutschsprachigen Raum 
später mit dem begriffl ichen Etikett „disaggregier-
ter Regulierungsansatz“ versehen hat.15 Innerhalb 
dieses Ansatzes wird versucht, den als notwendig 
erachteten regulierenden Eingriff in seiner Intensität 
zu reduzieren. Dazu wird in Netzbranchen wie Elek-
trizität, Gas, Telekommunikation oder Wasser die 
Wertschöpfungskette zerlegt, um Marktversagen auf 
einzelnen Wertschöpfungsstufen zu identifi zieren und 
damit die Regulierungsbasis zu verkleinern.

In Bezug auf die Eigenschaften eines natürlichen 
Monopols besteht ausschließlich in jenen Wertschöp-
fungsstufen eine Rechtfertigung für spezielle staat-
liche Eingriffe, die den Charakter eines „monopolis-
tischen Bottlenecks“ haben. Ein monopolistischer 
Bottleneck ist dabei außer durch das Vorliegen einer 
subadditiven Kostenstruktur durch entscheidungsre-
levante versunkene Kosten geprägt. Vor- oder nach-
gelagerte Wertschöpfungsstufen sind zwingend auf 
die jeweilige Einrichtung angewiesen. Die Regulierung 
des Bottlenecks umfasst nach dem disaggregierten 
Regulierungsansatz die Ausgestaltung einer Rahmen-
ordnung, die Wettbewerb zwischen verschiedenen 
Marktteilnehmern in den übrigen Wertschöpfungsstu-
fen ermöglicht.

Auf diesem Konzept aufbauend, wird im Folgenden 
die Perspektive erweitert: Die gesamte Wertschöp-
fungskette wird systematisch auch nach weiteren 
Markt versagenstatbeständen (externe Effekte, Infor-
mationsasymmetrien) in einzelnen Wertschöpfungs-

15 Vgl. G. K n i e p s : Der disaggregierte Regulierungsansatz…, a.a.O.
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stufen untersucht, um den gegebenenfalls vorhande-
nen Regulierungsbedarf darauf abzustellen.16 

Die leitungsgebundene Trinkwasserversorgung 
kann durch folgende Wertschöpfungsstufen be-
schrieben werden: Wassergewinnung, -aufbereitung, 
-transport, -verteilung und -andienung. Für die Was-
sergewinnung kommen unterschiedliche Wasserarten 
in Frage, die grob in die Kategorien Grund- und Ober-
fl ächenwasser aufgeteilt werden können. In Wasser-
aufbereitungsanlagen werden Schad- und Störstoffe 
sowie Keime aus dem gewonnenen Wasser entfernt. 
Die Produktionsstufe des Wassertransportes bezeich-
net den Betrieb von Leitungen zwischen der Was-
sergewinnungs- und der Wasseraufbereitungsstelle 
sowie zwischen der Wasseraufbereitungsstelle und 
dem Verteilungsnetz. Es kann sich sowohl um relativ 
kurze Transportstrecken als auch um Fernwasserlei-
tungen handeln. Die Wasserverteilung umfasst jenes 
Leitungssystem, welches das Wasser innerhalb eines 
Versorgungsgebietes durch Haupt-, Versorgungs- und 
Anschlussleitungen den Verbrauchern zuführt. Die 
Wasserandienung bezeichnet schließlich die Dienst-
leistungen am Endverbraucher.

Allmende- und Gefahrstoffproblematik

Die Verwendung von Rohwasser als Einsatzfaktor 
beeinträchtigt unter bestimmten Voraussetzungen 
die Produktions- bzw. Nutzenfunktion von Dritten. Für 
Rohwasser besteht zwar Rivalität in der Nutzung, das 
Ausschlussprinzip ist prinzipiell aber nur unvollstän-
dig anwendbar. Damit ist ein „Allmendeproblem“ ge-
geben. Sofern keine exklusiven Eigentumsrechte für 
das Grund- und Oberfl ächenwasser bestehen, hat der 
Einzelne keinen Anreiz zu einer sparsamen Wasserent-
nahme. Zudem stellt jede Gewinnung von Rohwasser 
einen Eingriff in den Gewässerhaushalt dar. Eine Über-
nutzung kann eine Schädigung von nachgelagerten 
wasserabhängigen Ökosystemen nach sich ziehen.

Auch im Prozess der Wasseraufbereitung können 
negative Externalitäten auftreten, etwa durch be-
stimmte Stoffaustritte (Emissionen). Diese entstehen 
bei der Umwandlung von Rohwasser zu aufbereite tem 
Wasser, beispielsweise wenn der Gefahrstoff Chlor 
unkontrolliert aus der Aufbereitungsanlage austritt 
und dadurch Gesundheit oder sächliches Eigentum 
von Dritten beeinträchtigt werden. Ein branchenspe-
zifi scher Eingriff wäre allerdings nur begründet, wenn 
nicht bereits der allgemeine Ordnungsrahmen der 

16 Siehe ausführlich C. R ü t t g e r s : Wettbewerb in der deutschen 
Trinkwasserwirtschaft? Ein disaggregierter Regulierungsansatz und 
seine wettbewerblichen Implikationen, Duisburger Volkswirtschaftli-
che Schriften, Bd. 43, Berlin 2009, S. 120 ff.

Wirtschaftspolitik dafür Sorge tragen würde, dass eine 
derartige Gefährdung der Gesundheit von Personen 
überwacht und bei Nichteinhaltung geahndet wird.

Hausanschlussleitung als Bottleneck

Beim Betrieb von Leitungsanlagen wird durch pro-
duktionstechnische Skalenerträge eine subadditive 
Kostenfunktion begründet. Das Vorliegen von Subad-
ditivität ist für den gesamten Infrastrukturbereich des 
Netzes plausibel. Auch in der Frage des Auftretens 
von darüber hinausgehenden entscheidungsrelevan-
ten versunkenen Kosten lässt sich zwischen den Wert-
schöpfungsstufen Wassertransport und -verteilung 
kaum differenzieren.

Eine bestehende Transportstrecke von A nach B ist 
nur in Ausnahmefällen für den Wassertransport von C 
nach D relevant, etwa dann, wenn C und D zwischen 
A und B liegen. Für bereits bestehende Transportstre-
cken kann damit keine potenzielle Konkurrenz der 
Nachbarn den etablierten Anbieter von Transport-
dienstleistungen disziplinieren. Es liegen versunkene 
Kosten vor. Ein nicht-regulierter Anbieter von Trans-
portleistungen kann dementsprechend Monopolpreise 
für die Verwendung der Leitungsstrecke verlangen. 

Die verlegten Wasserleitungen des Verteilungs-
netzes – insbesondere der „letzten Meile“ – können 
ebenfalls nicht anders verwendet werden. Bei einem 
eventuellen Marktaustritt sind die entstandenen Kos-
ten zur Verlegung der Leitungen verloren. Um Leitun-
gen einem Dritten anzubieten, müssten sie wieder 
ausgegraben werden, was unverhältnismäßig hohe 
Kosten verursachen würde. Die Investitionen in das 
Verteilungsnetz eines Gebietes können nicht für die 
Aufrechterhaltung der Wasserverteilung in einem an-
deren Gebiet verwendet werden. Das Auftreten von 
potenzieller Konkurrenz ist deshalb mit Ausnahme der 
Ränder der Verteilungsgebiete auszuschließen. 

Beide Wertschöpfungsstufen, Wassertransport und 
-verteilung, sind problembehaftet. Gleichwohl gibt es 
einen entscheidenden Unterschied zwischen diesen 
wirtschaftlichen Aktivitäten: Wenn der Zugang zum 
Verteilungsnetz nur zu Monopolpreisen gewährt oder 
gar gänzlich verweigert wird, ist ein Markteintritt für ei-
nen Wettbewerber nahezu ausgeschlossen. Es ist für 
ihn unmöglich, jeden einzelnen Verbraucher mit eige-
nen Leitungen zu versorgen, da die Kosten dafür pro-
hibitiv hoch wären.

Mit der Möglichkeit der Verweigerung des Zugangs 
zu einer Transportstrecke ist ein etablierter Anbieter 
dieser Wertschöpfungsstufe zwar ebenfalls in einem 
Vorteil gegenüber seinem Konkurrenten; wenn die 
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Kostenvorteile des Wettbewerbers in den übrigen 
Wertschöpfungsstufen erheblich sind, ist aber fraglich, 
ob deswegen gleich ein Markteintritt in Gänze verhin-
dert wird. Gegebenenfalls könnte der Wettbewerber 
eine eigene Transportstrecke aufbauen, um das be-
treffende Verteilungsnetz zu erreichen. Der Bau einer 
eigenen Leitung würde ihm dann den gesamten Markt 
hinter dem Verteilungsnetz erschließen, sofern dort der 
Zugang diskriminierungsfrei gewährt werden würde. 
Der Bau einer eigenen Transportstrecke ist jedenfalls 
umso wahrscheinlicher, je höher die Nachfragemenge 
in dem sich anschließenden Verteilungsgebiet und je 
kürzer die zu überwindende Transportstrecke sind.

Im Fall der Hausanschlussleitungen ist damit ein 
monopolistischer Bottleneck unabhängig von den Ge-
gebenheiten vor Ort begründet, während für die Be-
urteilung der übrigen Netzbereiche die räumliche Si-
tuation maßgebend ist. In Agglomerationsgebieten ist 
deshalb die Gefahr eines Marktversagens geringer als 
in ländlichen Versorgungsgebieten.

Durchleitungsexternalitäten

Ein bedeutsames und für den Wasserfall spezifi -
sches Externalitätenproblem tritt auf, wenn verschie-
dene Wasserqualitäten aufeinander treffen, die von 
zwei oder mehr Anbietern in ein gemeinsam genutztes 
Netz eingespeist werden.17 Infolgedessen vermischen 
sich die unterschiedlichen Qualitäten miteinander, und 
eine Qualitätsdifferenzierung ist für den Konsumen-
ten nicht mehr möglich. Die von einem Anbieter ein-
gespeiste Wasserqualität hat positive oder negative 
Auswirkungen auf jene Qualität, die bei den Kunden 

17 Siehe ausführlich C. R ü t t g e r s , C. S c h w a r z : Durchleitungsex-
ternalitäten bei der gemeinsamen Netznutzung in der Trinkwasserver-
sorgung, Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Betriebswirtschaft, 
Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg, Nr. 326, Duisburg 
2008.

des Konkurrenten ankommt. Unterbietet eine Firma 
die Wasserqualität ihres Konkurrenten, verursacht sie 
negative externe Effekte.

In Schaubild 1 wird der Zusammenhang am Beispiel 
von zwei Anbietern verdeutlicht, die die Wasserquali-
täten tw1 (weißer Pfeil) bzw. tw2 (schwarzer Pfeil) einlei-
ten. Der Konsument erhält die Mischqualität tw (grauer 
Pfeil). Durchleitungsexternalitäten treten nur dann auf, 
wenn verschiedene Anbieter ein gemeinsames Netz 
verwenden, mit dem eine Durchleitung von einem Ein-
speisepunkt bis hin zum Endverbraucher erfolgt. Die 
Durchleitungsexternalität kann den Systemnetzex-
ternalitäten zugeordnet werden, da sie aufgrund der 
physikalisch-technischen Charakteristika bei der netz-
gebundenen Bereitstellung von Trinkwasser auftritt.18 
Abzugrenzen ist sie damit z.B. von solchen Netzexter-
nalitäten, die positive Konsumeffekte bei zunehmen-
der Anschlussdichte bewirken.19 

Der Effekt kann dazu führen, dass die Wasserqua-
lität im Netz gesamtgesellschaftlich zu gering ist, weil 
derjenige, der Wasser einer hohen Qualität bereitstellt, 
keine Kompensation für den von ihm generierten sozi-
alen Zusatznutzen erhält, bzw. derjenige, der Wasser 
einer niedrigen Qualität liefert, den Betroffenen keine 
Ausgleichszahlung zugesteht. Die Firma, welche eine 
höhere Wasserqualität als ihre Wettbewerber in das 
Netz einspeist, stellt ein öffentliches Gut in Form einer 
Qualitätsverbesserung bei den Kunden der Konkur-
renten zur Verfügung. In der Durchleitungsexternalität 
könnte ein Anreizmechanismus begründet sein, der 
bei den Qualitätsmerkmalen des gelieferten Trinkwas-
sers einen Wettlauf nach unten („race to the bottom“) 
induziert. Der Endpunkt des Wettlaufes ist in einer ir-
gendwie gearteten Mindestqualität zu suchen, etwa in 
Form der Qualitätsschwelle, bei der sich Trinkwasser 
von Brauchwasser abgrenzt, oder in einer staatlich 
verordneten Mindestqualität.

Informationsasymmetrien und nachgelagerte 
Externalitäten

Für den Endverbraucher ist die Qualität des geliefer-
ten Wassers in den meisten Fällen nicht augenschein-
lich zu erkennen. Es ist unsicher, ob das zur Verfügung 
stehende Gut tatsächlich Trinkwasser ist, also die zu-
gesicherten Qualitätseigenschaften besitzt, oder ob 
es für den direkten Verzehr ungeeignet ist. Es besteht 

18 Vgl. G. K n i e p s : Netzökonomie. Grundlagen – Strategien – Wett-
bewerbspolitik, Wiesbaden 2007.

19 Vgl. M. L. K a t z , C. S h a p i ro : Network Externalities, Competiti-
on and Compatibility, in: American Economic Review, Vol. 75 (1985), 
Nr.  3, S. 424-440.

Schaubild 1
Durchleitungsexternalitäten

Q u e l l e : C. R ü t t g e r s : Wettbewerb in der deutschen Trinkwasser-
wirtschaft? Ein disaggregierter Regulierungsansatz und seine wettbe-
werblichen Implikationen, Duisburger Volkswirtschaftliche Schriften, 
Bd. 43, Berlin 2009, S. 135.
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insofern eine Informationsasymmetrie zwischen dem 
Konsumenten und seinem Vertragspartner.

Es stellt sich die Frage, welche Konsequenzen sich 
aus dem Konsum von Trinkwasser schlechter Qualität 
ergeben würden. Unmittelbar können negative externe 
Effekte im Spezialfall von ansteckenden Krankheiten 
auftreten, die zunächst durch mikrobiologische Ver-
unreinigungen im Trinkwasser ausgelöst werden, dann 
aber über andere Übertragungswege (Tröpfcheninfek-
tion, Schmierinfektion) an Dritte weitergegeben wer-
den, die das Gut nicht konsumiert haben.

Bei näherem Hinsehen ist auch auf andere Weise 
das Auftreten von Externalitäten möglich, etwa wenn 
das Wasser durch Arsen, Blei oder Pestizide chemisch 
belastet ist. Die Verbraucher eines derartig kontami-
nierten Trinkwassers erkranken längerfristig, womög-
lich erst nach Jahren des Konsums. Falls die dadurch 
entstehenden Kosten in irgendeiner Weise (z.B. steu-
erfi nanziertes Gesundheitswesen oder Versicherungs-
lösung) sozialisiert sind, werden auch Dritte belastet. 
Die volkswirtschaftlichen Kosten derartiger Erkran-
kungen sind im Wasserpreis nicht internalisiert.

Regulierungsbedarf in der Wasserwirtschaft

Um derartige Probleme zu lösen, sind Eingriffe einer 
staatlichen Regulierungsinstanz erforderlich.20 Das All-
mendeproblem bei der Wassergewinnung erfordert ei-
nen Regulierungsrahmen, der eine effi ziente Allokation 
der knappen Ressource gewährleistet. Im Gegensatz 
dazu führt eine unabhängig von der Nutzungskon-
kurrenz und den Opportunitätskosten ausgestaltete 
Entnahme wie im Status quo nicht nur zu einer inef-
fi zienten Allokation, sondern überträgt sich auch auf 
den nachgelagerten Produktmarkt. Um der Nutzungs-
konkurrenz für die knappe Ressource des noch nicht 
gewonnenen Wassers wirksam zu begegnen, könnte 
darüber nachgedacht werden, handelbare Nutzungs-
rechte („Umweltzertifi kate“) zu versteigern.

Der monopolistische Bottleneck in Teilen des Net-
zes stellt eine weitere Markteintrittsbarriere dar, die 
Wettbewerber von regionalen Märkten ausschließt. 
Insofern ist ein diskriminierungsfreier Zugang zu dem 
Bottleneck-Bereich notwendig. Alle Downstream-Ak-
teure müssen die Bottleneck-Einrichtung zu gleichen 
Konditionen nutzen können, was die Vorgabe einer 
Mindestqualität des eingeleiteten Wassers erfordert. 
Außerdem ist ein verpfl ichtendes „Unbundling“ vor-
zusehen, um den Bottleneck-Bereich von den wett-
bewerblich organisierbaren Bereichen der Wertschöp-

20 Siehe ausführlich C. R ü t t g e r s : Wettbewerb in der deutschen 
Trinkwasserwirtschaft…, a.a.O., S. 155 ff.

fungskette zu separieren und mögliche diskriminieren-
de Quersubventionierungen und Informationsfl üsse 
zwischen diesen zu unterbinden. Um zu verhindern, 
dass der Bottleneck-Betreiber Monopolpreise ver-
langt, ist zudem eine Regulierung der Zugangsentgel-
te erforderlich. Hierfür kommt etwa eine „Price-Cap-
Regulierung“ in Frage.

Um den wasserspezifi schen Durchleitungsexterna-
litäten zu begegnen, ist die Vorgabe einer Mindestqua-
lität für das Produkt Trinkwasser ein probates Mittel. 
Der Gefahr eines Wettlaufs nach unten in Bezug auf 
die gelieferte Wasserqualität könnte damit begegnet 
werden. In Deutschland ist eine derartige Mindest-
qualität u.a. über die Trinkwasserverordnung bereits 
vorgeschrieben. Mittels dieser Anforderung werden 
zugleich die Informationsasymmetrien und die Gefahr 
von nachgelagerten Externalitäten des Konsums auf-
gelöst. Dies gilt zumindest, wenn die Höhe der Min-
destqualität eine gesundheitliche Beeinträchtigung 
ausschließt und entsprechende Kontrollmechanismen 
bestehen.

Mit dem wirksamen Einsatz der genannten Regulie-
rungsinstrumente würde über die gemeinsame Netz-
nutzung in der Trinkwasserversorgung ähnlich wie in 
anderen Netzbranchen ein sogenannter „Durchlei-
tungswettbewerb“ in Gang kommen. Dieser ist ord-
nungspolitisch empfehlenswert, da den Verbrauchern 
Dispositionsspielräume eröffnet werden, die im Status 
quo nicht erkennbar sind. 

Umsetzung des Reformkonzepts

Die wettbewerbsorientierte Reform des bestehen-
den wasserwirtschaftlichen Regulierungssystems 
könnte in einer ersten Phase mit Maßnahmen zur Vor-
bereitung der Marktöffnung beginnen. Darunter fallen 
das „Unbundling“ sowie eine verpfl ichtende Informa-
tionsbereitstellung der Netzbetreiber im Sinne eines 
„Benchmarking“. Die erhobenen Daten könnten als 
Grundlage für die Preisregulierung der Zugangsent-
gelte dienen. Bei der vorgeschlagenen Price-Cap-
Regulierung wären die Branchenbesten infolgedessen 
– unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten 
– maßgeblich für die Höhe der Preisobergrenze der 
Netzentgelte der Gesamtbranche. Darüber hinaus wä-
re das veränderte Entnahmeregime bei der Wasserge-
winnung einzuführen. Als zweite Phase empfi ehlt sich 
die Herstellung des eigentlichen Ordnungsrahmens für 
die gemeinsame Netznutzung. Notwendig dafür sind 
die Aufhebung des kartellrechtlichen Ausnahmebe-
reichs sowie der Wegfall der Anschluss- und Benut-
zungszwänge.
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Sobald diese grundlegenden Voraussetzungen 
geschaffen sind, könnte in Phase drei die Bundes-
netzagentur die administrativen und operativen Re-
gulierungsaufgaben zur Herstellung eines diskriminie-
rungsfreien Zugangs mittels eines speziellen Bundes-
gesetzes für die Wasserwirtschaft übertragen bekom-
men. Erst in Phase vier könnte sich der Staat diesem 
Reformfahrplan zufolge langsam aus der eigentlichen 
Leistungserstellung zurückziehen. Doch dies ist nicht 
einmal zwingend. Über die gemeinsame Netznutzung 
könnten bereits zuvor private Anbieter in regionale 
Märkte eintreten und für entsprechenden Wettbe-
werbsdruck sorgen. Langfristig betrachtet, sind zu-
sätzliche wettbewerbliche Impulse über Eigenversor-
gung, freien Leitungsbau oder Brauchwassernutzung 
vorstellbar (Phase fünf). Der idealtypische Ablauf des 
Reformprozesses wird in Schaubild 2 verdeutlicht.

Der Deutsche Bundestag hat jedoch im Gegensatz 
hierzu mit seinem Entschluss „Nachhaltige Wasser-
wirtschaft in Deutschland“ im Jahr 2001 einer umfas-
senden Marktöffnung der Trinkwasserwirtschaft eine 
Absage erteilt. Die Alternative zu einer Liberalisierung 
wurde fortan mit dem Etikett „Modernisierung“ verse-
hen und die Bundesregierung aufgefordert, eine Mo-
dernisierungsstrategie vorzulegen.21 Kernstück des 
Strategiepapiers ist die Förderung von Kooperationen 
zwischen benachbarten Wasserver- und Wasserent-
sorgungssystemen. Darüber hinaus werden als weite-
re Elemente ein ganzheitliches Benchmarkingkonzept 
sowie die Prüfung der Folgen einer Steuerpfl icht der 
Abwasserentsorgung benannt. Das Benchmarking soll 
dabei als anonymisiertes System auf freiwilliger Basis 
durchgeführt werden. Von mehr Wettbewerb auf dem 

21 Vgl. Deutscher Bundestag: Nachhaltige Wasserwirtschaft in 
Deutschland, Drucksache 14/7177, Berlin 2001.

Wassermarkt ist in dem Strategiepapier der Bundesre-
gierung allerdings nicht die Rede.22 

Die Unternehmensgröße der integrierten Wasser-
versorger wird in Deutschland im Wesentlichen von 
den Grenzen der Gebietskörperschaften determiniert. 
Das Örtlichkeitsprinzip und die Anschluss- und Benut-
zungszwänge verhindern bei kommunalen Unterneh-
men Aktivitäten außerhalb der eigenen Gebietskörper-
schaft. Die Förderung von Kooperationen erscheint 
hier nur als Tropfen auf den heißen Stein. Dabei ist 
davon auszugehen, dass in diesem natürlichen In-
frastrukturmonopol die Unternehmensgröße auf der 
Netzebene in vielen kleineren Städten und Gemeinden 
für ein wirtschaftliches Angebot schlichtweg zu gering 
ist. Die durch den demografi schen Wandel bedingten 
Schrumpfungsprozesse werden die betroffenen Un-
ternehmen in Zukunft zusätzlich unter Druck setzen.

Alternativen zum Durchleitungswettbewerb sind die 
Ausschreibung der Versorgungsleistung (Wettbewerb 
um den Markt bzw. „Franchise-Bidding“) sowie eine 
Regulierung der Endverbraucherpreise. Obwohl bei-
de Alternativen mit erheblichen Problemen behaftet 
sind,23 gibt es für die Option Durchleitungswettbewerb 
bislang nur wenige Fürsprecher. Dabei kann gezeigt 
werden, dass der Durchleitungswettbewerb Potential 
für Effi zienzsteigerungen besitzt. Haben benachbar-
te Versorger unterschiedliche Aufbereitungskosten, 
führen Vernetzung und Wettbewerb dazu, dass jener 
Anbieter mit niedrigeren Grenzkosten Marktanteile ge-
winnt, so dass die Gesamteffi zienz im Markt steigt.24 
Unter der Voraussetzung, dass eine staatliche Min-
destqualität einen Wettlauf nach unten verhindert, 
erhöht der Durchleitungswettbewerb auch die Konsu-
mentenrente.25

Wenn bei einer erzwungenen Durchleitung die mitei-
nander in Kontakt kommenden Wässer deutliche Un-
terschiede in der Beschaffenheit aufweisen, können 
einerseits die Netze angegriffen werden, andererseits 
besteht die Gefahr von nachteiligen Veränderungen 
des Wassers an sich. Dieser Umstand wird häufi g 
gegen den Durchleitungswettbewerb angeführt. Die 

22 Vgl. Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland: Bericht der 
Bundesregierung zur Modernisierungsstrategie für die deutsche Was-
serwirtschaft und für ein stärkeres internationales Engagement der 
deutschen Wasserwirtschaft, Berlin 2006.

23 Vgl. U. M e i s t e r : Wenn der Wettbewerb spielt, in: Schweizer Mo-
natshefte, Bd. 87 (2007), Nr. 11, S. 20-22.

24 Vgl. R. F o e l l m i , U. M e i s t e r : Product-Market Competition in the 
Water Industry: Voluntary Non-discriminatory Pricing, in: Journal of In-
dustry, Competition and Trade, Vol. 5 (2005), Nr. 2, S. 115-135.

25 Vgl. C. R ü t t g e r s , C. S c h w a r z : Durchleitungsexternalitäten…, 
a. a. O.

Schaubild 2
Flussdiagramm zur Deregulierung des 

Wassermarktes

Q u e l l e : C. R ü t t g e r s : Wettbewerb in der deutschen Trinkwasser-
wirtschaft? Ein disaggregierter Regulierungsansatz und seine wettbe-
werblichen Implikationen, Duisburger Volkswirtschaftliche Schriften, 
Bd. 43, Berlin 2009, S. 120 ff.
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vertikal integrierten Wasserversorger argumentieren, 
dass diese Probleme eine gemeinsame Netznutzung 
ausschließen. In der Literatur wird dieser Einwand 
zurückgewiesen.26 Der von einem netzbetreibenden 
Monopolisten selbst angestoßene Bezug aus mehre-
ren Wasserwerken ist ohnehin gängige Praxis.27 Selbst 
wenn im jetzigen Regulierungsregime davon kein Ge-
brauch gemacht wird, ist damit auch eine erzwunge-
ne Durchleitung als technisch möglich anzusehen, 
wobei die Anforderungen an ein wasserchemisch und 
hygienisch unbedenkliches Verfahren vor dem Hinter-
grund des derzeitigen Wissensstandes hoch sind.28 
Zu bedenken ist zudem, dass das wettbewerbliche 
Entdeckungsverfahren nach Einführung eines Durch-
leitungswettbewerbes tragfähige Innovationen hervor-
bringen kann, die bislang nicht vorstellbar sind.

26 Vgl. M. We b b , D. E h r h a rd t : Improving Water Services through 
Competition, The World Bank Group, Note Nr. 164, 1998.

27 Vgl. H. B r a c k e m a n n  u.a.: Liberalisierung der deutschen Wasser-
versorgung…, a.a.O.

28 Vgl. H. M e h l h o r n : Liberalisierung der Wasserversorgung: Infra-
strukturelle und technische Voraussetzungen der Wasserdurchleitung, 
in: Das Gas- und Wasserfach Wasser, Abwasser, Bd. 142 (2001), Nr. 2, 
S. 103-113.

Viel Aufregung um nichts?

Auf der einen Seite steht fest: Gänzlich ohne staat-
liche Regulierungen kommt die leitungsgebundene 
Trinkwasserversorgung nicht aus. Auf der anderen Sei-
te sind Argumente für die Beibehaltung des bestehen-
den Regulierungssystems mit seinen regionalen Mo-
nopollösungen über die gesamte Wertschöpfungsket-
te hinweg wenig überzeugend. Vielmehr ist ausgehend 
vom Status quo eine Deregulierung durch Abbau der 
vertikal integrierten Monopolstrukturen durch gemein-
same Netznutzung mittels Durchleitungswettbewerb 
prinzipiell möglich und mittelfristig auch realisierbar. 
Aufgrund der vergleichsweise geringen Bedeutung 
von Trinkwasser als Kostenfaktor für die Wirtschaft 
sind die politökonomischen Rahmenbedingungen 
für eine solche Reform des Wassermarktes denkbar 
schlecht. Auch für die Privaten ist Wasser bislang kein 
großer Posten im Haushaltsbudget. Der jüngste Preis-
vergleich im Spiegel hat die kommerziellen und priva-
ten Endverbraucher allerdings für das Thema sensibi-
lisiert. Es ist zu hoffen, dass die dadurch ausgelöste 
öffentliche Aufregung kein Strohfeuer war, sondern 
Anlass zu einem neuerlichen Aufl eben der Diskussion 
um eine Liberalisierung des Wassersektors gibt.
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